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Bekanntmachungen

Für ein 25-jähriges Dienstjubiläum wurden

Herr Uwe Lutz, Stadtbauhof,
Herr Thomas Nehler, Amt für Kinder, Jugend und Familie,

von Oberbürgermeister Thomas Ebersberger geehrt.

Dienstjubilare der Stadt Bayreuth

Bauausschuss
Dienstag, den 11. Juni 2024, 16.00 Uhr

Gemeinsame Sitzung Haupt- und 
Finanzausschuss/Bauausschuss
Mittwoch, den 19. Juni 2024, 16.00 Uhr

Umweltausschuss
Montag, den 24. Juni 2024, 14.00 Uhr

Ältestenausschuss
Montag, den 24. Juni 2024, 16.00 Uhr

Stadtrat
Mittwoch, den 26. Juni 2024, 15.00 Uhr

Die Tagesordnungen für diese im Großen Sitzungssaal des 
Neuen Rathauses Bayreuth, Luitpoldplatz 13, 2. Stock, statt-
findenden Sitzungen werden an den Amtstafeln des Neuen 
Rathauses und im Rathaus II, Dr.-Franz-Straße 6, öffentlich 
bekannt gemacht.

Bayreuth, den 27.05.2024
STADT BAYREUTH

gez. Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Sitzungen des Stadtrates Bayreuth 
und seiner Ausschüsse

in der Zeit vom 10.06.2024 – 30.06.2024
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Hintergrund

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, das im Jahr 
2023 erfolgreich eingeführte Deutschlandticket als digi-
tales und deutschlandweit gültiges Angebot für den öf-
fentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) über das Jahr 2023 
hinaus fortzuführen. Das bundesweit gültige Deutschlandti-
cket ermöglicht den Fahrgästen mit einem einfachen und 
günstigen Angebot die Nutzung des ÖPNV und stellt einen 
Baustein für einen attraktiven ÖPNV dar. Aufgrund der An-
fang des Jahres 2024 noch ausstehenden bundesweiten 
Entscheidungen zur Ausgestaltung des Deutschlandtickets 
im Jahr 2024 war entsprechend einem bundesweit abge-
stimmten Vorgehen die Umsetzung des Deutschlandtickets 
im Kalenderjahr 2024 nahezu flächendeckend zunächst bis 
zum 30. April 2024 vorgenommen worden. Die Verkehrs-
ministerkonferenz hat mit Beschluss vom 22. Januar 2024 
festgestellt, dass unter der Annahme der in der Konferenz 
der Regierungschefinnen und Regierungschefs mit Herrn 
Bundeskanzler vom 6. November 2023 beschlossenen Über-
tragung der Finanzierungsmittel aus dem Kalenderjahr 2023 
die von Bund und Ländern zur Verfügung gestellten Mittel 
auch ohne eine Anhebung des Deutschlandticketpreises im 
Kalenderjahr 2024 ausreichen werden.
Mit der vergünstigten Version des Deutschlandtickets für 
Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleisten-
de (Ermäßigungsticket) wurde im Freistaat Bayern für diese 
Bevölkerungsgruppen ein attraktives tarifliches Angebot ge-
schaffen. Das Ermäßigungsticket ist 20 Euro gegenüber dem 
regulären Deutschlandticket reduziert. Diese weitergehen-
de preisliche Reduktion wird vom Freistaat Bayern getragen.
Den Aufgabenträgern obliegt es, auf dieser Basis den Aus-
gleich der Auswirkungen des Deutschlandtickets einschließ-
lich des Ermäßigungstickets im Verhältnis zu den Verkehrs-
unternehmen des allgemeinen ÖPNV nach Maßgabe der 
Verordnung  (EG)  Nr.  1370/2007 im Rahmen öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge oder allgemeiner Vorschriften zu 
regeln.
Um die Umsetzung des Deutschlandtickets im allgemei-
nen ÖPNV in seinem Zuständigkeitsgebiet zum 1. Januar 

Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071)
der Stadt Bayreuth  über die Festsetzung des Deutschlandtickets einschließlich 

Ermäßigungsticket als Höchsttarif im Kalenderjahr 2024

2024 sowie eine rechtskonforme Finanzierung hierfür zu 
gewährleisten, erlässt die Stadt Bayreuth eine allgemeine 
Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1370/2007 in Form einer Satzung. Die allgemeine 
Vorschrift regelt rechtsverbindlich die gemeinwirtschaft-
liche Verpflichtung der im Zuständigkeitsgebiet der Stadt 
Bayreuth tätigen Verkehrsunternehmen des allgemeinen 
ÖPNV zur Anerkennung des Deutschlandtickets sowie im 
Gegenzug einen Ausgleich der hierdurch entstehenden fi-
nanziellen Nachteile unter Bezugnahme auf die Richtlinien 
des Freistaates Bayern zur Umsetzung der Vorgaben der 
Muster-Richtlinien Deutschlandticket 2024 (im Folgenden: 
Richtlinien Bayern 2024, Anlage 2). Hierdurch werden die 
Vorgaben zum Deutschlandticket bezogen auf das Zustän-
digkeitsgebiet der Stadt Bayreuth im Kalenderjahr 2024 um-
gesetzt. Die hiesige allgemeine Vorschrift gilt für das gesam-
te Kalenderjahr 2024. 

Satzung

1. Rechtsgrundlagen

Auf Grundlage von §  8  Absatz  3 und §  8a  Absatz  1  Sät-
ze 2 und 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), Ar-
tikel 8 Absätze 1 und 3, Artikel 23 GO sowie Artikel 3 Absatz 
2 in Verbindung mit Art. 2 Buchstabe l) der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 erlässt die Stadt Bayreuth die nachfolgende 
allgemeine Vorschrift zur Festsetzung des Deutschlandti-
ckets als Höchsttarif im allgemeinen öffentlichen Personen-
nahverkehr (allgemeiner ÖPNV) und zur Gewährung von 
Ausgleichsleistungen für finanzielle Nachteile im Zusam-
menhang mit der Beförderung von Fahrgästen mit einem 
Deutschlandticket im Kalenderjahr 2024.

2. Gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 

2.1 Alle Verkehrsunternehmen, die im Geltungsbereich 
dieser allgemeinen Vorschrift (dazu Nr. 2.4) öffentliche Per-
sonenverkehrsdienste des allgemeinen ÖPNV erbringen, 
sind verpflichtet, während der Laufzeit dieser allgemei-
nen Vorschrift (dazu Nr.  8) das Deutschlandticket im Sinne 
des §  9  Absatz  1 des Regionalisierungsgesetzes (RegG) als 
Höchsttarif gemäß Artikel  3  Absatz  2 Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 gemäß den Vorgaben dieser allgemeinen Vor-
schrift entsprechend Nr.  2.2 anzuerkennen (im Folgenden 
Tarifanerkennung oder Tarifanerkennungspflicht). 

2.2 Die Tarifanerkennung im Sinne von Nr. 2.1 beinhaltet die 
Beförderung von Fahrgästen mit einem gültigen Deutsch-
landticket zu den bundesweit einheitlich geltenden Tarifbe-

1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Per-
sonenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Ra-
tes (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/2338 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 
2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich 
der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenver-
kehrsdienste (ABl. L 354/22).
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dingungen gemäß den Tarifbestimmungen Deutschlandti-
cket in der jeweils geltenden Fassung (https://infoportal.
mobil.nrw/koordinierungsrat.html), ohne dass den Fahrgäs-
ten hierfür zusätzliche Kosten entstehen. Die Anerkennung 
des Deutschlandtickets verpflichtet das Verkehrsunterneh-
men nicht zum Vertrieb; soweit vorhanden gelten diesbe-
züglich die entsprechenden Regelungen des jeweiligen 
öffentlichen Dienstleistungsauftrags zwischen dem Ver-
kehrsunternehmen und der jeweils zuständigen Behörde 
(gemeinwirtschaftliche Verkehre, dazu Nr. 3.1). Die Verkehrs-
unternehmen sind im Zusammenhang mit der Anerkennung 
des Deutschlandtickets zudem berechtigt und verpflichtet, 
an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für 
das Deutschlandticket (vergleiche Beschlussfassung für ein 
bundesweites Clearingverfahren zur Zuscheidung der Ein-
nahmen aus dem Deutschlandticket auf Basis des Leipziger 
Modellansatzes in der jeweils geltenden Fassung (https://in-
foportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html)) teilzunehmen. 
Entsprechend sind die hierfür erforderlichen Daten bereit-
zustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich 
geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche 
überschießende Einnahmen abzugeben. Wenn durch die 
Fahrgeldzuscheidungen aus dem Deutschlandticket kein 
Nachteilsausgleich in Anspruch genommen werden muss, 
ist der den Soll-Einnahmewert 2024 übersteigende Betrag 
entsprechend den Vorgaben eines unter Beteiligung der 
Betroffenen festzulegenden Systems zu verteilen. Konkreti-
sierungen und ausführende Bestimmungen zum Leipziger 
Modellansatz und der Einnahmeaufteilung sind entspre-
chend zu beachten. Die Verkehrsunternehmen sind zudem 
verpflichtet, wenn und soweit im Zusammenhang mit der 
Tarifanerkennung erforderlich, Tarifgenehmigungsanträge 
für das Deutschlandticket selbst zu stellen oder bei ent-
sprechenden Tarifanträgen Dritter mitzuwirken und keine 
Einwände hiergegen vorzubringen. Sie haben in dem mög-
lichen und erforderlichen Umfang an der bundesweit ein-
heitlichen Umsetzung des Deutschlandtickets mitzuwirken. 
Die Umsetzung des Deutschlandtickets entsprechend den 
bundesweit abgestimmten Kontrollmerkmalen ist technisch 
unter Einsatz entsprechender Kontrollgeräte zu gewährleis-
ten; die bundesweit abgestimmten Eckpunkte zur Kontrolle 
des Deutschlandtickets sind einzuhalten. 

2.3 Die Tarifanerkennungspflicht im Sinne von Nr.  2.1 be-
inhaltet zudem die Beförderung von Studierenden, Auszu-
bildenden und Freiwilligendienstleistenden mit einem gül-
tigen ermäßigten Deutschlandticket (Ermäßigungsticket) 
gemäß Anlage 1. Die Verkehrsunternehmen sind im Hinblick 
auf die Anerkennung des Ermäßigungstickets zudem be-
rechtigt und verpflichtet, bei der bundesweiten Einnahmen-
aufteilung wie folgt vorzugehen: Das Ermäßigungsticket ist 
bei der bundesweiten Einnahmeaufteilung mit dem regulä-
ren Preis des Deutschlandtickets ohne die ergänzende Ermä-
ßigung in Bayern anzusetzen. 

2.4. Der Geltungsbereich dieser allgemeinen Vorschrift er-
streckt sich geografisch auf das gesamte Gebiet, für das die 
Stadt Bayreuth, unter Berücksichtigung von bestehenden 
bzw. nach Inkrafttreten während der Laufzeit dieser allge-
meinen Vorschrift getroffenen Regelungen zur Übertragung 
von Zuständigkeiten mit benachbarten zuständigen Behör-
den, die Befugnis als zuständige Behörde im Sinne des Ar-
tikel 2 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für 
den allgemeinen ÖPNV innehat. 

3. Vorrangige Regelungen öffentlicher Dienstleistungsauf-
träge; Abschluss von Umsetzungsvereinbarungen

3.1 Diese allgemeine Vorschrift findet keine Anwendung auf 
Verkehrsunternehmen, die ihre Verkehrsleistung im Rahmen 
eines direkt von der Stadt Bayreuth vergebenen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags erbringen, der die Ausgleichsleis-
tungen nach dieser allgemeinen Vorschrift umfasst. Soweit 
öffentliche Personenverkehrsdienste im allgemeinen öffent-
lichen Personenverkehr auf Grundlage öffentlicher Dienst-
leistungsaufträge erbracht werden (gemeinwirtschaftliche 
Verkehrsdienste), gelten die Regelungen dieses öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags einschließlich etwaiger Ergänzun-
gen oder Nachträge im Grundsatz vorrangig vor den Rege-
lungen dieser allgemeinen Vorschrift. Dies gilt in Bezug auf 
die Pflicht zur Tarifanerkennung nur insoweit, wie der jewei-
lige öffentliche Dienstleistungsauftrag eine entsprechende 
Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets enthält; im 
Übrigen ergibt sich die Tarifanerkennungspflicht einschließ-
lich der hierfür zu gewährenden Ausgleichsleistungen aus 
dieser allgemeinen Vorschrift. Die Umsetzung der Tarifaner-
kennung im Einzelnen, die Ermittlung und Abwicklung der 
Ausgleichsleistungen sowie der erforderlichen Nachweis-
führung hierfür erfolgt auf Grundlage des jeweiligen öffent-
lichen Dienstleistungsauftrags unter vollständiger Beach-
tung der Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift.

3.2 Soweit öffentliche Personenverkehrsdienste eigenwirt-
schaftlich erbracht werden, können zur Umsetzung dieser 
allgemeinen Vorschrift, soweit erforderlich, Umsetzungsver-
einbarungen zwischen dem jeweiligen Verkehrsunterneh-
men und der Stadt Bayreuth abgeschlossen werden. In der 
Umsetzungsvereinbarung kann insbesondere die konkrete 
Abwicklung der Ausgleichsleistungen sowie der Nachweis-
führung nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift ge-
regelt werden. Die Umsetzungsvereinbarung begründet 
keine eigenständigen Tarifanerkennungspflichten oder Aus-
gleichsansprüche. 

4. Ausgleichsleistungen

4.1 Die Verkehrsunternehmen haben nach Maßgabe dieser 
allgemeinen Vorschrift Anspruch auf Ausgleichsleistungen 
für die ihnen durch die Anerkennung des Deutschlandti-
ckets entstehenden finanziellen Nachteile. Die finanziellen 
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Nachteile ergeben sich dabei aus einer Gegenüberstellung 
der Situation mit Anerkennung des Deutschlandtickets 
(Mit-Fall) und der Situation mit Anwendung der bis dahin 
geltenden Tarife (Ohne-Fall) unter Berücksichtigung sämtli-
cher hiermit jeweils verbundenen positiven und negativen 
Effekte. Bei der Gegenüberstellung sind die nachfolgenden 
Grundsätze zu beachten; die Einzelheiten sind bei Bedarf im 
Rahmen des jeweils zugrundeliegenden öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags oder einer Umsetzungsvereinbarung nach 
diesen Grundsätzen zu regeln. Ein Anspruch auf Ausgleich 
besteht in dem Umfang nicht, in dem das Verkehrsunterneh-
men Ansprüche für seine in der Stadt Bayreuth belegenen 
Verkehrsleistung gegenüber einem Nachbaraufgabenträger 
geltend macht bzw. beantragt. 

In Bezug auf die Ermittlung der Höhe der Ausgleichsleis-
tungen gelten die Nrn. 4.3.1 bis 4.3.4 der Richtlinien Bayern 
2024 (Anlage 2). 

Für neu eingeführte verkehrliche Angebote, für die keine Re-
ferenzwerte in den Monaten Januar 2019 bis Dezember 2019 
ermittelt werden können, ist zur Ermittlung der Soll-Einnah-
men ausnahmsweise die Nutzung von entsprechenden Ist-
Daten des Jahres 2022 zulässig. Sofern keine Werte aus den 
Vorjahren bestehen, sind validierte Prognosedaten zulässig. 
Diese Prognosedaten müssen unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Ist-Daten zur Nutzung mit dem Deutschlandti-
cket und der preislichen Elastizität beim Nachweisverfahren 
validiert werden. Eine Fortschreibung der hochgerechneten 
Fahrgeldeinnahmen im Verhältnis zu der Veränderung der 
Betriebsleistungen im Kalenderjahr  2024 gegenüber dem 
Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019 nach Nr. 4.3.1.1 
Satz 8 der Richtlinien Bayern 2024 erfolgt nicht, soweit bei 
der Ermittlung der Soll-Einnahmen die Betriebsleistungsver-
änderung durch die Nutzung von entsprechenden Ist-Daten 
aus dem Referenzzeitraum des Jahres 2022 oder Prognose-
daten bereits berücksichtigt ist. 
Dies gilt gleichermaßen auch für das Ermäßigungsticket zum 
Deutschlandticket; dieses ist im ersten Schritt bei der Ermitt-
lung der Höhe der Ausgleichsleistungen wie das reguläre 
Deutschlandticket zu berücksichtigen. Im zweiten Schritt 
ist eine gesonderte Darstellung der Höhe der zusätzlichen 
Ausgleichsleistungen für die Ermäßigungstickets nach Maß-
gabe von Nr. 4.1.4 erforderlich.

4.1.1 Bezüglich der im Ohne-Fall (siehe Nr. 4.1) bis einschließ-
lich des Jahres 2023 gewährten Ausgleichsleistungen auf 
Grundlage des §  45a  PBefG war zur Vermeidung von Ver-
werfungen im Zusammenhang mit der Tarifanerkennung 
des Deutschlandtickets eine entsprechende Erklärung zum 
Verfahren der Berechnung der Ausgleichsleistungen erfor-
derlich. 
Das BayÖPNVG wurde mit Gesetz vom 24. Juli 2023 ange-
passt. Der Ausgleich nach § 45a PBefG wird durch eine lan-
desgesetzliche Regelung ersetzt. Verkehrsunternehmen 

erhalten für Linienverkehre mit einer Genehmigung, deren 
Laufzeit bis spätestens zum 30. September 2024 beginnt, 
Leistungen nach dieser allgemeinen Vorschrift. Für Linien-
verkehre mit einer Genehmigung, deren Laufzeit zwischen 
dem 1. Oktober 2024 und dem 31. Dezember 2024 beginnt, 
erhalten die Verkehrsunternehmen ebenfalls Leistungen 
nach dieser allgemeinen Vorschrift. 
Diese allgemeine Vorschrift umfasst insoweit mit Inkrafttre-
ten der Gesetzesänderung am 1. Januar 2024 auch die Aus-
gleichsleistungen in der Höhe des Betrages, der sich bei ent-
sprechender Anwendung des Verfahrens zur Berechnung 
nach Satz 1 ergibt. Der Ausgleich wird bei Änderungen des 
Angebots entsprechend wertanteilig angepasst. Die zum 
Ausgleich der weggefallenen Ausgleichsleistungen nach 
§  45a  PBefG gewährten Beträge sind gesondert auszuwei-
sen. Näheres hierzu regelt Nr. 5.5.3.
Die Höhe der zum Ausgleich der weggefallenen Ausgleichs-
leistungen nach § 45a PBefG gewährten Beträge wird dabei 
pauschaliert auf der Grundlage der Ausgleichshöhe im Jahr 
2019 ermittelt und ersetzt diese Ausgleichsleistungen. Auf 
Basis einer ersten Prognose einer linien- bzw. linienbün-
delscharfen Zuordnung der §  45a  PBefG-Ausgleichsleis-
tungen aus dem Jahr 2019 beantragt das Verkehrsunter-
nehmen über das DTBY-Portal2 bei der Stadt Bayreuth bis 
zum 1.  März  2024 eine Vorauszahlung von 50 Prozent der 
Ausgleichsleistungen für das Jahr 2024. Diese Zuordnung 
erfolgt entsprechend dem in Anlage 3 beschriebenen Ver-
fahren. Bis zum 1. September 2024 erfolgt die Berechnung 
der linien- bzw. linienbündelscharfen Zuordnung der § 45a 
PBefG-Ausgleichsleistungen im Jahr 2019 durch das Ver-
kehrsunternehmen und dieses beantragt auf dieser Grund-
lage die zweite Vorauszahlung in Höhe von 50%. 
Im Fall wesentlicher Änderungen im Linienangebot oder 
neuer Verkehre im Zeitraum von 2020 bis 2022 beantragt 
das Verkehrsunternehmen die Vorauszahlungen auf Grund-
lage der im Jahr 2022 beschiedenen Ausgleichshöhe. Hier-
für stellt das Verkehrsunternehmen der Stadt Bayreuth eine 
valide und nachvollziehbare Berechnung als Grundlage zur 
Verfügung. Die Stadt Bayreuth prüft diese Berechnung zu-
sammen mit der zuständigen Regierung, insbesondere un-
ter Rückgriff auf die Zahl der Auszubildenden und Schülerin-
nen und Schüler.
Für wesentliche Änderungen im Linienangebot sowie neue 
Verkehre in den Jahren 2023 oder 2024 bildet eine valide 
und nachvollziehbare, vom Aufgabenträger und der Regie-
rung geprüfte und bestätigte Berechnung des Unterneh-
mens die Grundlage des Ausgleichs. Diese greift insbeson-
dere auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
der Bestandssicherung zurück. 
Werden während der Gültigkeit dieser allgemeinen Vor-

2 DTBY-Portal: Portal des Freistaates Bayern zum Vollzug der Abrech-
nung des Deutschlandtickets; erreichbar unter 
https://dtby.intraplan.de/
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schrift wesentliche Veränderungen des Linienangebotes 
festgestellt, werden die pauschalierten Ausgleichsleistun-
gen wertanteilig angepasst. Die Höhe der Ausgleichsleis-
tungen verringert sich bei Auslaufen einzelner Liniengeneh-
migungen entsprechend den Wertanteilen der jeweiligen 
Linien. 
Einzelheiten regelt Anlage 3 zu dieser allgemeinen Vor-
schrift.
Wesentliche Änderungen werden in der nächsten Auszah-
lung berücksichtigt. Erforderlichenfalls erfolgt nach Ende 
der Genehmigungslaufzeit oder der Gültigkeit dieser allge-
meinen Vorschrift eine Korrektur; die Regelungen nach Nr. 
4.3.4 finden entsprechend Anwendung.

4.1.2 Bestehende Ausgleichsregelungen für sonstige Ta-
rifmaßnahmen bleiben unberührt. Dies gilt insbesonde-
re für den gesetzlichen Ausgleichsanspruch nach den 
§§  228  ff.  SGB IX. Dies gilt gleichermaßen auch für weite-
re bestehende Tarifvorgaben und darauf bezogene Aus-
gleichsregelungen der Stadt Bayreuth oder Dritter (zum 
Beispiel aktuell für das 365-Euro-Ticket), die für das Verkehrs-
unternehmen Geltung beanspruchen. Bestehen mehrere 
Ausgleichsregelungen nebeneinander, insbesondere bei 
Tarifvorgaben im Rahmen verschiedener allgemeiner Vor-
schriften, ist sicherzustellen, dass Ausgleichsleistungen für 
dieselbe Tarifvorgabe nicht mehrfach gewährt werden. Hier-
zu sind die jeweiligen Tarifvorgaben und die hierfür gewähr-
ten Ausgleichsleistungen im Rahmen der Nachweisführung 
(dazu Nr. 5) jeweils getrennt und nachvollziehbar darzustel-
len.

4.1.3 Die Stadt Bayreuth kann künftig auch zusätzliche Tarif-
vorgaben und Ausgleichsregelungen treffen.

4.1.4 Entsprechend Nr. 4.3.5 der Richtlinien Bayern 2024 
ergibt sich die Höhe der Ausgleichsleistungen für die er-
gänzende Ermäßigung des Ermäßigungstickets aus der Dif-
ferenz zwischen den nach Nr. 4.3.1.2 Satz  3 der Richtlinien 
Bayern 2024 anzusetzenden Fahrgeldeinnahmen und den 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen aus dem Verkauf der Er-
mäßigungstickets. 

4.2. Bestehende Regelungen in öffentlichen Dienstleistungs-
aufträgen bleiben unberührt. 

4.3. Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen Vor-
schrift sind der Höhe nach begrenzt auf den finanziellen 
Nettoeffekt nach Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und 
Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit dem Anhang der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007. Diesbezüglich gilt: 

4.3.1. Der finanzielle Nettoeffekt für die Erfüllung der Tarif-
pflicht aus dieser allgemeinen Vorschrift entspricht nach 
dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 der Summe 
aller (positiven und negativen) Auswirkungen aus der Erfül-

lung der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen 
Vorschrift in Bezug auf das Deutschlandticket. Für die Ermitt-
lung des finanziellen Nettoeffekts ist somit eine Aufstellung 
aller Auswirkungen auf die Kosten und Einnahmen vorzu-
nehmen. Bei den Auswirkungen auf die Einnahmen erfolgt 
eine Gegenüberstellung der Differenz des Mit-Falls und des 
Ohne-Falls entsprechend Nr. 4.1. Weitergehende Auswirkun-
gen auf die Einnahmen können berücksichtigt werden, so-
weit diese im Einzelfall nachweisbar sind. Die Auswirkungen 
auf die Kosten (Ausgaben) richten sich ebenfalls nach Nr. 4.1.

4.3.2 Die Anforderungen des Anhangs der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007 werden bei gemeinwirtschaftlichen Verkeh-
ren im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleistungs-
auftrags umgesetzt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
das Erfordernis einer Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 sowie 
die Gewährleistung eines Anreizes gemäß Nr. 7 des Anhangs 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Im Hinblick auf die Ver-
meidung einer Überkompensation gilt Nr. 4.3.4; die Umset-
zung ist im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags zu gewährleisten.

4.3.3 Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren werden die Anfor-
derungen des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 
wie folgt gewährleistet:
- Die Vorgaben zur Trennungsrechnung gemäß Nr. 5 des 
  Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sind einzu-
  halten. 
- Im Hinblick auf den angemessenen Gewinn nach Nr. 6 des 
  Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 gilt Nr. 4.3.4.

4.3.4 Die Ausgleichsleistungen nach dieser allgemeinen 
Vorschrift dürfen nicht zu einer Überkompensation im Sin-
ne des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 führen. 
Die Vermeidung einer Überkompensation wird unter Be-
achtung der Vorgaben von Nr. 6 des Anhangs in Bezug auf 
den angemessenen Gewinn wie folgt gewährleistet: Die 
Überkompensationskontrolle ist jährlich durchzuführen. 
Die Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt aus 
der Tarifanerkennung des Deutschlandtickets nicht über-
steigen. Die Höhe des angemessenen Gewinns ist von dem 
Verkehrsunternehmen gesondert auszuweisen und die An-
gemessenheit zu erläutern.  Das Verkehrsunternehmen stellt 
die für die Beurteilung erforderlichen Daten zu den Kosten 
und Erlösen umfassend zur Verfügung und ermöglicht so 
die Überprüfung des Vorliegens einer Überkompensation. 
Bei der Ermittlung des angemessenen Gewinns in öffentli-
chen Dienstleistungsaufträgen sind Kosten nur maximal in 
der Höhe berücksichtigungsfähig, die sich aus dem öffent-
lichen Dienstleistungsauftrag ergibt. Bei Bedarf können re-
striktivere Regelungen für den Einzelfall getroffen werden. 
Änderungen beim Angebot und Angebotsunterbrechungen 
sind entsprechend Nr. 4.1 angemessen zu berücksichtigen. 
Die Berechnung einschließlich der Datengrundlagen müs-
sen einer Überprüfung durch die Stadt Bayreuth oder de-
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ren Beauftragten zugänglich gemacht werden (vgl. Nr. 5.8). 
Zum Nachweis einer nicht vorhandenen Überkompensati-
on ist eine unternehmensindividuelle Aufstellung über die 
Berechnung des finanziellen Nettoeffekts aus der Erfüllung 
der Tarifpflicht im Geltungsbereich dieser allgemeinen Vor-
schrift in Bezug auf das Deutschlandticket entsprechend 
Nr.  4.3.1 differenziert nach gemeinwirtschaftlichen Verkeh-
ren und eigenwirtschaftlichen Verkehren zum 31.  Januar 
2026 vorzulegen. Als Ergebnis der Aufstellung ist unter Be-
rücksichtigung der Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift die nicht erfolgte Überkom-
pensation auszuweisen. Die Richtigkeit dieser Aufstellung 
ist bezogen auf jeden bestehenden öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag oder jeden eigenwirtschaftlichen Verkehr von 
einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu bestätigen; 
betreibt das Verkehrsunternehmen im Geltungsbereich 
dieser allgemeinen Vorschrift mehrere eigenwirtschaftliche 
Verkehre können die Nachweise gesamthaft hierfür erbracht 
werden. Als Nachweis der Nichtüberkompensation kann das 
Unternehmen auch einen einheitlichen Nachweis zusam-
men mit dem Nachweis für das Gebiet eines angrenzenden 
Aufgabenträgers erbringen, wenn es sich bei der betroffe-
nen Verkehrsleistung lediglich um in das Stadtgebiet einbre-
chende Verkehre handelt.    Sollte im Einzelfall dennoch eine 
Überkompensation festgestellt werden, hat das Verkehrsun-
ternehmen den überkompensierenden Betrag zur Vermei-
dung einer unzulässigen Beihilfe einschließlich Zinsen ab 
dem Eintritt der Überkompensation zurückzuzahlen. 

5. Darlegungs- und Nachweispflichten

5.1 Das Verkehrsunternehmen trägt die Darlegungs- und 
Nachweispflicht für sämtliche in dieser allgemeinen Vor-
schrift geregelten Voraussetzungen und Anforderungen an 
die Gewährung der Ausgleichsleistungen. Es ist verpflichtet, 
sämtliche für die Durchführung dieser allgemeinen Vor-
schrift erforderlichen Angaben vollständig und wahrheits-
gemäß zu machen. 

5.2 Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jeweils bis 
zum 20. eines Monats für den Vormonat alle selbst oder im 
Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten Verkäufe des 
Deutschlandtickets einschließlich der Verkäufe des ermä-
ßigten Deutschlandtickets, wobei hier der nicht ermäßigte 
Kaufpreis anzusetzen ist, unmittelbar an die in Nr. 5.3 der 
Richtlinien Bayern 2024 benannte Clearingstelle zu mel-
den. Die Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die 
selbst oder im Namen des Verkehrsunternehmens erfolgten 
Verkäufe der übrigen Fahrausweise bis zum 50. Tag nach 
Ende eines Monats unmittelbar an die in Nr. 5.3 der Richt-
linien Bayern 2024 benannte Clearingstelle zu melden. Die 
Verkehrsunternehmen werden verpflichtet, die vorläufigen 
Soll-Einnahmen inklusive tariflicher Fortschreibung gemäß 
Richtlinien Bayern 2024 an die in Nr. 5.3 der Richtlinien Bay-
ern 2024 benannte Clearingstellte einmalig monatsscharf 

für das gesamte Jahr 2024 bis zum 20. Februar 2024 zu mel-
den. Die Meldung muss den technischen Voraussetzungen 
entsprechen, die von der in Nr. 5.3 der Richtlinien Bayern 
2024 benannten Clearingstelle vorgegeben werden (https://
infoportal.mobil.nrw/koordinierungsrat.html). Die Stadt 
Bayreuth erhält eine Abschrift der Meldung. Zusätzlich sind 
die Verkehrsunternehmen verpflichtet, die Meldungen an 
die benannte Clearingstelle parallel auch in das DTBY-Portal 
einzustellen. Die Meldung kann auch über einen von ihnen 
beauftragten Dritten (Dienstleister) bzw. die zuständige Tari-
forganisation (Verbund, etc.) analog der Meldung an die be-
nannte Clearingstelle erfolgen. Meldungen betreffend das 
Jahr 2024, die vor dem 1. Mai 2024 an die oben genannte 
Clearingstelle gesandt wurden, sind bis zum 15. Juli 2024 in 
das DTBY-Portal nachzutragen.

5.3 Für die Antragstellung der Stadt Bayreuth beim Freistaat 
Bayern am 30. September 2024 sind von den Verkehrsunter-
nehmen bis zum 14. August 2024 vorzulegen:
- Berechnungen oder eine Prognose der Höhe der voraus-
  sichtlichen Ausgleichsleistungen entsprechend den im 
  DTBY-Portal zur Verfügung gestellten Unterlagen und 
  Berechnungsmethode; 
- Prognosen der Verbundorganisationen über die Minderun-
  gen entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung ge-
  stellten Unterlagen und Berechnungsmethode sowie wei-
  tere begründete Unterlagen; sofern entsprechende Daten 
  von der Verbundorganisation nicht rechtzeitig zur Verfü-
  gung gestellt werden, hat das Verkehrsunternehmen ent-
  sprechende Prognosen und begründende Daten selbst vor-
  zulegen;
- Prognose der Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets 
  entsprechend den im DTBY-Portal zur Verfügung gestellten 
  Unterlagen und Berechnungsmethode. Diese sind getrennt 
  auszuweisen nach Studierenden sowie den weiteren Be-
  rechtigten (Auszubildende und Freiwilligendienstleisten-
  de). Die Studierenden sind entsprechend getrennt nach 
  den einzelnen solidarischen Semestertickets und ohne 
  (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo möglich, 
  sollen diese Prognosen von den Verbundorganisationen 
  erstellt werden;
- Prognose der tariflichen Mindereinnahmen durch das Er-
  mäßigungsticket entsprechend den im DTBY-Portal zur Ver-
  fügung gestellten Unterlagen und Berechnungsmethode. 
  Diese sind getrennt auszuweisen nach Studierenden sowie 
  den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Freiwilli-
  gendienstleistende). Die Studierenden sind entsprechend 
  getrennt nach den einzelnen solidarischen Semestertickets 
  und ohne (solidarisches) Semesterticket auszuweisen. Wo 
  möglich, sollen diese Prognosen von den Verbundorgani-
  sationen erstellt werden.

5.4 Vorzulegen sind vorläufig mit dem bis dahin letztverfüg-
baren Stand bis zum 31. März 2025 die nachfolgend aufge-
führten Daten und Nachweise:
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- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; 
  die Tickets sind monatsscharf getrennt auszuweisen nach 
  Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubil-
  dende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu 
  den Studierenden sind getrennt nach den vorhandenen 
  einzelnen Hochschulen mit (solidarischen) Semestertickets 
  und ohne (solidarisches) Semesterticket darzustellen;
  Auf Anforderung sind die jeweils zugrundeliegenden Daten 
  und Berechnungen offenzulegen. 

5.5 Vorzulegen sind endgültig bis zum 31. Januar 2026 die 
nachfolgend aufgeführten Daten und Nachweise. Auf Anfor-
derung sind die zugrundeliegenden Daten und Berechnun-
gen offenzulegen. Soweit bezogen auf die Vorlage der end-
gültigen Daten und Nachweise das endgültige Ergebnis der 
jeweiligen Einnahmenaufteilung maßgeblich ist, dies jedoch 
zum 31. Januar 2026 noch nicht vorliegt, wird der zu diesem 
Zeitpunkt letztverfügbare Stand der Einnahmenaufteilung 
(jedoch nicht älter als einen Monat) zugrunde gelegt; eine 
spätere Korrektur findet ungeachtet der Pflicht zum Nachrei-
chen von Testaten nicht statt.

5.5.1 Für den Referenzzeitraum von Januar 2019 bis Dezem-
ber 2019 sind die nachfolgenden Daten und Nachweise vor-
zulegen:
- die Fahrgeldeinnahmen in diesem Zeitraum für jeden Tarif-
  bereich (Verbundtarife, Übergangstarife, landesweite Tarife, 
  Haustarife), in dem das Verkehrsunternehmen tätig ist;
- die für den jeweiligen Monat dem Verkehrsunternehmen 
  zugeordneten Fahrausweise und Erlöse differenziert nach 
  der jeweiligen Kartenart und Preisstufe sowie die Höhe des 
  Tarifs. Zusätzlich anzugeben ist der Umfang der Betriebs-
  leistungen im Referenzzeitraum von Januar 2019 bis De-
  zember 2019 in Soll-Fahrplan-Kilometern;
- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die auf-
  geteilten Einnahmen im Kalenderjahr 2019 und die Ein-
  nahmenaufteilung sowohl für die hochgerechneten als 
  auch für die tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen; hinzuzufü-
  gen sind auch betragsmäßige Erlösminderungen aus Ver-
  triebsprovisionen.

5.5.2 Zur Berechnung der um die Tarifanpassungen auf den 
Zeitraum Januar 2024 bis Dezember 2024 hochgerechneten 
tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen sind vorzulegen:
- für die im Referenzzeitraum (Nr. 5.5.1) bestehenden Karten-
  arten und Preisstufen die jeweilige Höhe des Tarifs; 
- soweit sich in Einzelfällen keine entsprechenden Referenz-
  preise zuordnen lassen oder es sich um stückzahlunabhän-
  gige Pauschalangebote handelt: die mittels der aus der Be-
  rechnung nach Nr. 4.3.1.1 Satz 1 der Richtlinien Bayern 2024 
  abgeleiteten durchschnittlichen prozentualen Tarifanpas-
  sung hochgerechneten Höhe des jeweiligen rechnerischen 
  Tarifs;
- die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten im April 
  2023 und im Januar 2025;

- der Umfang der Betriebsleistungen in Soll-Fahrzeug-, Wa-
  gen-, bzw. Zug-Kilometern im Kalenderjahr 2024 und das 
  Verhältnis zum Referenzzeitraum des Kalenderjahres 2019. 

5.5.3 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichs-
leistungen sind bezogen auf das Kalenderjahr 2024 vorzu-
legen:
- die ermittelten anzusetzenden tatsächlichen Fahrgeldein-
  nahmen der Monate Januar 2024 bis Dezember 2024;
- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; 
  die Tickets sind getrennt auszuweisen nach Studierenden 
  sowie den weiteren Berechtigten (Auszubildende und Frei-
  willigendienstleistende); die Angaben zu den Studierenden 
  sind getrennt nach den einzelnen solidarischen Semester-
  tickets und ohne Semesterticket darzustellen;
- Bestätigung der Verbundorganisationen zum Ergebnis der 
  Einnahmenaufteilung; auf Anforderung sind diese auch für 
  die Vorjahre vorzulegen;
- die jeweils maßgeblichen Regelungen oder Vereinbarun-
  gen zur Durchführung der Einnahmenaufteilung für die 
  Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder aner-
  kennt; auf Anforderung sind diese auch für die Vorjahre vor-
  zulegen;
- Nachweise über die erzielten Einnahmen und Erlöse so-
  wie zur Einnahmenaufteilung bei Gemeinschaftstarifen 
  einschließlich der Zuordnung zum jeweils für den öffentli-
  chen Dienstleistungsauftrag oder den eigenwirtschaftli-
  chen Verkehr maßgeblichen Zuständigkeitsgebiet für die 
  Monate Januar 2024 bis Dezember 2024; sollte der Nach-
  weis nicht fristgerecht vorliegen, ist zunächst eine vorläu-
  fige Bescheinigung des jeweiligen Verbundes über die Ein-
  nahmenzuscheidung beizubringen; der Nachweis ist in die-
  sem Fall schnellstmöglich nachzureichen;
- soweit Nr. 4.3.1.1 Satz 6 der Richtlinien Bayern 2024 
  (Tarifdeckel) Anwendung findet, ist eine transparente Über-
  leitungsrechnung der Soll- und Ist-Einnahmen vorzulegen;
- die ermittelte Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets; 
  die Tickets sind monatsscharf getrennt auszuweisen nach 
  Studierenden sowie den weiteren Berechtigten (Auszubil-
  dende und Freiwilligendienstleistende); die Angaben zu 
  den Studierenden sind getrennt nach den einzelnen Hoch-
  schulen mit (solidarischen) Semestertickets und ohne Se-
  mesterticket darzustellen;
- Nachweise über die im Zusammenhang mit der Anerken-
  nung des Deutschlandtickets entstandenen (Mehr-)Kosten, 
  soweit diese nach Maßgabe der Richtlinien Bayern 2024 
  ausgeglichen werden;
- Nachweise über positive oder negative Effekte hinsichtlich 
  der Ausgleichszahlungen auf Grundlage der §§ 228 ff. 
  SGB IX;
- Nachweise über Minderungen anderer Ausgleichsleistun-
  gen aus allgemeinen Vorschriften;
- Nachweise über positive und negative Effekte für das Ver-
  kehrsunternehmen in Bezug auf Vertriebsprovisionen, die 
  sich aus der Anerkennung des Deutschlandtickets für die 
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  Monate Januar 2024 bis Dezember 2024 ergeben;
- Bestätigungen der Verbundorganisationen über die be-
  tragsmäßigen Erlösminderungen aus Vertriebsprovisionen 
  oder Einsparungen von Vertriebsprovisionen.

5.5.4 Zur Ermittlung und Prüfung der Höhe der Ausgleichs-
leistungen sind bezogen auf die gesamte Laufzeit des öffent-
lichen Dienstleistungsauftrags oder die gesamte Laufzeit 
der einem eigenwirtschaftlichen Verkehr zugrundeliegen-
den Liniengenehmigungen vorzulegen: 
- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunter-
  nehmen verkauften Tarife und Tickets (kassentechnische 
  Einnahmen) jeweils differenziert nach Kalendermonaten 
  und allen Kartenarten und Preisstufen einschließlich der 
  Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils für die Tarife, 
  die das Verkehrsunternehmen anwendet;
- vollständige Angaben über die durch das Verkehrsunter-
  nehmen erzielten Fahrgelderlöse differenziert nach Ka-
  lendermonaten und allen Kartenarten und Preisstufen ein-
  schließlich der Höhe der Tarife und der Stückzahlen jeweils 
  für die Tarife, die das Verkehrsunternehmen anwendet oder 
  anerkennt; maßgeblich sind bei Gemeinschaftstarifen, vor-
  behaltlich der nachfolgenden Regelung, die endgültigen 
  Ansprüche des Verkehrsunternehmens nach Maßgabe der 
  Einnahmenaufteilungen;
- vollständige Angaben zur jeweiligen Ergiebigkeit (Euro 
  je Personenkilometer und Tarifsorte) und Verkehrsleistung 
  (Reiseweiten, Gesamtnachfrage in Personen und Personen-
  kilometern), soweit diese Daten im Rahmen der jeweiligen 
  Einnahmenaufteilung zu Grunde gelegt werden;
- Nachweis über weitere Tarifvorgaben und deren tarifliche 
  Auswirkungen (Mindereinnahmen) einschließlich der hier
  für gewährten Ausgleichsleistungen; diese sind von den 
  tariflichen Auswirkungen (Mindereinnahmen) des Deutsch-
  landtickets und den hierfür gewährten Ausgleichsleistun-
  gen nachvollziehbar abzugrenzen, sodass ein doppelter 
  Ausgleich ausgeschlossen ist;
- Nachweis der nicht vorhandenen Überkompensation ge-
  mäß Nr. 4.3.4 einschließlich Bestätigung der Einhaltung der 
  im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift geregelten An-
  forderungen sowie der korrekten Ermittlung und sach-
  lichen Richtigkeit der Daten;
- Bestätigung der Richtigkeit der gemachten Angaben und 
  vorgelegten Daten.

5.6 Die Stadt Bayreuth kann vom Verkehrsunternehmen die 
Vorlage weiterer Angaben und Nachweise verlangen, soweit 
dies zur Erfüllung der Nachweispflichten nach den Richtli-
nien Bayern 2024 oder insbesondere aufgrund von Rechts-
vorschriften sowie Anforderungen der EU-Kommission oder 
des Obersten Rechnungshofes erforderlich ist. Werden die 
unter Nrn. 5.2 bis 5.5 genannten sowie darüber hinaus die 
gemäß Satz 1 geforderten Unterlagen und Nachweise nicht 
fristgerecht vorgelegt, kann die Ausgleichsleistung für das 
das jeweils abzurechnende Jahr ganz oder teilweise versagt 

werden. Bereits geleistete Abschlagszahlungen sind inso-
weit zurückzuzahlen.

5.7 Die Darlegungs- und Nachweisführung erfolgt bei ge-
meinwirtschaftlichen Verkehren unter Beachtung der vorste-
henden Grundsätze auf Basis des jeweils geltenden öffentli-
chen Dienstleistungsauftrags nach Maßgabe der dortigen 
Regelungen. Bei eigenwirtschaftlichen Verkehren können in 
der Umsetzungsvereinbarung ergänzende Regelungen zur 
Darlegungs- und Nachweisführung getroffen werden. Im 
Einzelfall können bei Bedarf Abweichungen oder Konkreti-
sierungen zu den im Rahmen dieser allgemeinen Vorschrift 
geregelten Nachweispflichten geregelt werden.

5.8 Die Stadt Bayreuth kann die von dem Verkehrsunterneh-
men nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift beizu-
bringenden Daten, Nachweise, Kalkulationen, Testate oder 
ähnliches selbst oder durch einen von ihm bestimmten, zur 
Verschwiegenheit verpflichteten Dritten prüfen lassen. Das 
Verkehrsunternehmen ist verpflichtet, auf entsprechendes 
Verlangen Einblick in die hierfür notwendigen Unterlagen 
zu gewähren. 
5.9 Im Hinblick auf die Übermittlung und Verarbeitung von 
Betriebs-, Geschäfts- sowie ggf. personenbezogenen Daten 
werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben beach-
tet. Sofern die jeweils geltenden Richtlinien Deutschlandti-
cket diesbezüglich weitergehende Vorgaben trifft, werden 
diese ebenfalls umgesetzt. Bei Bedarf werden hierzu ent-
sprechende Vereinbarungen zwischen Verkehrsunterneh-
men und der Stadt Bayreuth getroffen. Gleiches gilt in Bezug 
auf die Aufbewahrung der zugrunde liegenden Unterlagen 
und Daten sowie für die hierfür geltenden Fristen.

6. Abwicklung der Ausgleichsleistungen, Abschlags-
zahlungen

6.1 Soweit im Rahmen des jeweiligen öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags oder der Umsetzvereinbarung nichts Ab-
weichendes geregelt wird, gewährt die zuständige Behörde 
dem Verkehrsunternehmen auf Antrag Abschlagszahlungen 
gemäß Nr. 6.2 und Nr. 6.3.

6.2 Die Verkehrsunternehmen erhalten für die Monate Janu-
ar 2024 bis April 2024 auf Antrag eine erste Abschlagszah-
lung in Höhe von 50 Prozent der für das Jahr 2023 vorläufig 
gewährten Ausgleichsleistungen. Der Antrag auf die erste 
Abschlagszahlung ist bis zum 19. Februar 2024 über das 
DTBY-Portal zu stellen. Für die Monate Mai bis August 2024 
erhalten die Verkehrsunternehmen auf Antrag eine zwei-
te Abschlagszahlung entsprechend dem für den Zeitraum 
Mai bis August 2024 gemäß den Vorgaben des DTBY-Portals 
prognostizierten Ausgleichsbedarf für das Jahr 2024. Der 
Antrag auf zweite Abschlagszahlung ist bis zum 15. April 
2024 über das DTBY-Portal an den Aufgabenträger zu stel-
len. Eine dritte Abschlagszahlung für die Monate September 
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bis Dezember 2024 wird auf Antrag entsprechend dem vo-
raussichtlichen Bedarf gewährt. Der Antrag ist bis zum 15. 
Juli 2024 über das DTBY-Portal an den Aufgabenträger zu 
stellen. Die Vorgaben zur konkreten Ermittlung des voraus-
sichtlichen Bedarfs und die konkrete Abwicklung der dritten 
Abschlagszahlung richtet sich nach den entsprechenden, 
durch das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 
festzulegenden Vorgaben im DTBY-Portal. Der Betreiber des 
DTBY-Portals ist als datenschutzrechtlich Verantwortlicher 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt, so-
weit dies zur Abwicklung der Leistungen erforderlich ist. 

6.3 Zusätzlich zu den Abschlagszahlungen gemäß Nr. 6.2 
gewährt der Aufgabenträger Stadt Bayreuth Abschlags-
zahlungen auf die Ausgleichsleistungen für die Minderein-
nahmen aus dem Ermäßigungsticket wie folgt: Jeweils zum 
15. des auf die Gültigkeit des jeweils ausgegebenen Tickets 
folgenden Monats können Abschlagszahlungen über das 
DTBY-Portal beantragt werden. Hierzu ist dort die Anzahl 
der jeweils ausgegebenen, gültigen Ermäßigungstickets zu 
melden. Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt je gemel-
deten verkauften Ermäßigungsticket 20 Euro. Das Verkehrs-
unternehmen kann sich zu der Antragsstellung auch eines 
Dienstleisters bedienen. Der Betreiber des DTBY-Portals ist 
als datenschutzrechtlich Verantwortlicher zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten berechtigt, soweit dies zur Ab-
wicklung der Leistungen erforderlich ist. 

6.4 Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleistungen 
nach Maßgabe dieser allgemeinen Vorschrift erfolgt unter 
Berücksichtigung der Abschlagszahlungen nach den Nrn. 
6.2 und 6.3. Die endgültige Ermittlung der Ausgleichsleis-
tungen beinhaltet auch eine Regelung zu Nachzahlungen 
und zum Umgang mit Überzahlungen (Rückerstattung oder 
Verrechnung) einschließlich etwaiger Verzinsungen. 

7. Veröffentlichung nach Art. 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007

7.1 Die Stadt Bayreuth ist über die auf Grundlage dieser all-
gemeinen Vorschrift gewährten Ausgleichsleistungen be-
richtspflichtig gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr.  1370/2007. Soweit ein öffentlicher Dienstleistungsauf-
trag besteht, sind die Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 
dieser allgemeinen Vorschrift Bestandteil der Ausgleichsleis-
tungen auf Grundlage des jeweiligen öffentlichen Dienst-
leistungsauftrags; sie werden somit gesamthaft zusammen 
mit den Ausgleichsleistungen dieses öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrags im Rahmen des Berichts nach Artikel  7  Ab-
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 dargestellt. 

7.2 Sofern dies für die Gewährleistung der Berichtspflicht 
nach Artikel  7  Absatz  1  Satz  1 der Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 erforderlich ist, können Daten, die im Zusam-
menhang mit dieser allgemeinen Vorschrift stehen, auch 

nachträglich von den Verkehrsunternehmen eingefordert 
werden. Verkehrsunternehmen, denen ein Ausgleich auf-
grund dieser allgemeinen Vorschrift gewährt wird, können 
sich insoweit nicht auf Vertraulichkeit bzw. die Geheimhal-
tung der von ihnen gemachten Angaben berufen.

8. Inkrafttreten und Geltungsdauer; Außerkrafttreten

8.1 Diese allgemeine Vorschrift tritt gemäß Art. 26 Abs. 1 Satz 
2 GO am 1. Januar 2024 in Kraft.

8.2 Diese allgemeine Vorschrift tritt am 31. Dezember 2024 
außer Kraft. Die Abwicklung des Verfahrens über die Gewäh-
rung von Ausgleichsleistungen für das Kalenderjahr 2024 
wird auch nach dem Außerkrafttreten gemäß Satz 1 nach 
den Regelungen dieser allgemeinen Vorschrift zu Ende ge-
führt (insbesondere Erfüllung sämtlicher Nachweispflichten 
durch die Verkehrsunternehmen und Durchführung der 
Schlussabrechnung). Die allgemeine Vorschrift kann durch 
Änderungsatzung verlängert, geändert oder aufgehoben 
werden. Die allgemeine Vorschrift und die damit verbun-
dene Pflicht zur Anerkennung des Deutschlandtickets kann 
insbesondere dann außer Kraft gesetzt werden, wenn keine 
ausreichende Finanzierung des Deutschlandtickets mehr si-
chergestellt ist, um die auf Basis der Satzung bestehenden 
Ausgleichsansprüche vollumfänglich zu befriedigen. 

Anlagen
Anlage 1 Besondere Bestimmungen zum bayerischen ermä-
ßigten Deutschlandticket für Auszubildende, Studierende 
und Freiwilligendienstleistende (Ermäßigungsticket) für das 
Jahr 2024
Download: www.bayreuth.de/anlage1

Anlage 2 Richtlinien über die Gewährung von Billigkeitsleis-
tungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffent-
lichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket im Jahr 2024 im Freistaat Bayern (Richtli-
nien Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2024) vom 22. Januar 
2024 
Download: www.bayreuth.de/anlage2

Anlage 3 Verfahren der Ermittlung der Höhe des bestandssi-
chernden Betrages je Verkehrsunternehmen und Aufteilung 
auf den jeweiligen Aufgabenträger in Nachfolge des Aus-
gleichs nach § 45a des Personenbeförderungsgesetzes
Download: www.bayreuth.de/anlage3

Bayreuth, den 23.05.2024
STADT BAYREUTH

gez. Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister
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Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für das 
Grundstück Albert-Einstein-Ring 32 b (Flur-Nr. 66/47 der Ge-
markung Oberkonnersreuth) in Bayreuth wird gemäß Art. 
66 Abs. 2 Satz 5 BayBO bekannt gemacht, dass der Bauan-
trag (Eingangsvermerk vom 19.05.2023) für den Anbau eines 
Wintergartens mit Bescheid vom 15.05.2024 im Rahmen ei-
nes baurechtlichen Verfahrens gemäß Art. 55 BayBO geneh-
migt worden ist.

Das Vorhaben entspricht, soweit dies im bauaufsichtlichen 
Verfahren zu prüfen war, den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften, sodass die Baugenehmigung zu erteilen war.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Rechtsmittel eines Drit-
ten gegen diesen Bescheid keine aufschiebende Wirkung 
hat (§ 212 a Baugesetzbuch – BauGB).

Die Baugenehmigung kann bei der Stadt Bayreuth (Bauord-
nungsamt, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth) während der 
allgemeinen Sprechzeiten oder gesonderter Terminverein-
barung (Tel. 0921/25-1681) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden beim

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
in 95444 Bayreuth, Friedrichstr. 16, 

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!

Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Perso-
nenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Bayreuth, den 07.06.2024
STADT BAYREUTH

gez. Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Baugenehmigungsverfahren gemäß Art. 55 Bayer. Bauordnung (BayBO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588) für das Grundstück  

Albert-Einstein-Ring 32 b in Bayreuth

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher, ausge-
stellt von der Sparkasse Bayreuth, sind verloren gegangen:

Konto-Nr. 3710204029 
Konto-Nr. 3714101767

Gemäß Art. 35 des Ausführungsgesetzes zum BGB wird der 
gegenwärtige Inhaber dieser Urkunden aufgefordert, bin-
nen einer Frist von

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage der Sparkassenbücher bei der 
unterzeichneten Sparkasse anzumelden.
Die Urkunden werden nach Fristablauf für kraftlos erklärt.

Sparkasse Bayreuth
Der Vorstand

Aufgebot von Sparkassenbüchern
Ausbau Klärwerk Bayreuth – Ausbaupaket A

Die Veröffentlichung der Ausschreibungen erfolgt zu-
künftig nicht mehr im Amtsblatt der Stadt Bayreuth, 
sondern nur noch im EU-Amtsblatt und Staatsanzeiger 
sowie auf der städtischen Website unter 
www.ausschreibungen.bayreuth.de.

Sämtliche Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-
plattform www.dtvp.de kostenlos elektronisch zur Ver-
fügung gestellt.

Interessierte Firmen werden gebeten, sich dort über lau-
fende Ausschreibungen zu informieren.
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Erneute öffentliche Auslegung
(§ 4a Abs. 3 BauGB)

Ziel der Planung ist eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung eines bisher stadt-funktional untergenutzten Ge-
biets. An dem innenstadtnahen Standort in Moritzhöfen soll 
auf Flächen, die sich großteils im Eigentum des Freistaates 
befinden, ein neues urbanes Quartier entstehen. Mit einer 
hohen baulichen Dichte sollen vorhandene Flächenpoten- 
ziale im Innenbereich planerisch genutzt und mit der ge-
planten Art der baulichen Nutzung neuer Wohnraum ge-
schaffen werden.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei der Flächenentwick-
lung auf dem geförderten Wohnungsbau. Ergänzend zur 
Wohnnutzung sollen in dem bisher baulich deutlich unter-
genutzten Areal Entwicklungsmöglichkeiten für Einrichtun-

gen des Freistaates (z.B. Sozialgericht, Verwaltungsgebäu-
de) geschaffen werden. Aufgrund der exponierten Lage im 
Stadtgebiet und dem planerisch wünschenswerten Nut-
zungsmix sollen die gegenständlichen Flächen als „Urbanes 
Gebiet (MU)“ gemäß § 6a BauNVO festgesetzt werden.

Der Bayreuther Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.05.2024 
der vorliegenden Planung zugestimmt und die Verwal-
tung mit der Durchführung der erneuten Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der erneuten Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 
BauGB beauftragt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes Nr. 2/19 
„Wohnen und Arbeiten in Moritzhöfen“ umfasst die folgen-
den Flurstücke (TF = Teilfläche): 1656; 1656/6; 1656/7; 1671 
TF; 1675 TF (jeweils Gemarkung Bayreuth).
 

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT AN DER BAULEITPLANUNG
Bebauungsplanverfahren Nr. 2/19 „Wohnen und Arbeiten in Moritzhöfen“

im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 2/19 im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB erfolgt. Die Voraussetzungen für dieses Ver-
fahren sind gegeben. Die hierfür wesentlichen Gründe sind, 
dass der Bebauungsplan eine baulich intensivere Nutzung 
einer innerstädtischen Brachfläche ermöglicht. Durch die 
planungsrechtliche Umwidmung dieser bisher als Stellplatz-
anlage genutzten Fläche in ein MU kann ein städtebaulicher 
Mehrwert erzielt werden. Es wird somit Flächenrecycling be-
trieben. Der Bebauungsplan vermeidet durch eine höhere 
bauliche Dichte eine Neuversiegelung der Landschaft am 
Ortsrand (Innenentwicklung vor Außenentwicklung). Zu-
dem hat das Ergebnis der Vorprüfung nach § 13a Abs. 1 Satz 
2 Nr. 2 BauGB ergeben, dass der Bebauungsplan voraussicht-
lich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach 
§ 2 Abs. 4 S. 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen 
wären.

Der Bebauungsplanentwurf Nr.  2/19 „Wohnen und Arbei-
ten in Moritzhöfen“ vom 17.06.2019, zuletzt geändert am 
22.04.2024, liegt mit einer Begründung (inkl. Anlagen) in der 
Zeit vom

17.06.2024 bis einschließlich 17.07.2024

beim Stadtplanungsamt Bayreuth im Neuen Rathaus, 9. 
Obergeschoss - Öffentliche Planauflage - während der allge-
meinen Dienststunden (Montag, Dienstag und Donnerstag 
von 08.00 bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 bis 18.00 Uhr 
und Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr) öffentlich zu jeder-
manns Einsicht aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass

1. Stellungnahmen während der Dauer der Veröffent- 
lichungsfrist abgegeben werden können,
2. Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, 
bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden 
können,
3. nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung 
ist, und
4. die Auslegungsunterlagen zudem zusätzlich auf der Inter-
netseite der Stadt Bayreuth in der Rubrik „Rathaus, Bürger-
service“ unter „Planen, Bauen“ in das Internet eingestellt wer-
den (https://www.o-sp.de/bayreuth/plan/beteiligung.php).

Während der o.g. Frist besteht Gelegenheit zur Erörterung 
der Planung. Gerne können Fragen telefonisch oder per E-
Mail gestellt werden.

Wenn eine persönliche Einsichtnahme und Erörterung der 
Planung in der Öffentlichen Planauflage gewünscht wird, 
wird um telefonische Terminvereinbarung unter der Tele-
fonnummer 0921/25-1660 gebeten. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes stehen für Auskünfte 
grundsätzlich Montag bis Freitag jeweils vormittags von 
08.00 bis 12.00 Uhr und bei Bedarf am Nachmittag gerne zur 
Verfügung.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung wird ebenfalls im Inter-
net (https://www.o-sp.de/bayreuth/plan/beteiligung.php) 
veröffentlicht und zusätzlich ausgelegt.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem Bayerischen 
Datenschutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt https://www.o-sp.de/
bayreuth/datenschutz, das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, 
deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 
kann, werden zur Beteiligung an der Bauleitplanung gem. 
§ 4a Abs. 3 BauGB die Unterlagen elektronisch bereitgestellt. 
Die Mitteilung hierüber erfolgt ebenfalls elektronisch. 
 

Bayreuth, den 07.06.2024
STADT BAYREUTH

   Planungs- und Baureferat:
gez. Thomas Ebersberger     gez. U. Kelm
Oberbürgermeister Ltd. Baudirektorin

Sanierung, Umbau und Erweiterung
der Stadthalle Bayreuth

Die Veröffentlichung der Ausschreibungen erfolgt zu-
künftig nicht mehr im Amtsblatt der Stadt Bayreuth, 
sondern nur noch im EU-Amtsblatt und Staatsanzeiger 
sowie auf der städtischen Website unter 
www.ausschreibungen.bayreuth.de.
Sämtliche Vergabeunterlagen werden auf der Vergabe-
plattform www.staatsanzeiger-eservices.de kostenlos 
elektronisch zur Verfügung gestellt.

Interessierte Firmen werden gebeten, sich dort über lau-
fende Ausschreibungen zu informieren.

https://www.o-sp.de/bayreuth/datenschutz
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Beteiligung der Öffentlichkeit
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Das Grundstück mit der Flurstücksnummer 1139/3 der Ge-
markung Bayreuth wird derzeit als kostenpflichtiger Kfz-
Parkplatz genutzt. 

Auf Grundlage der Ergebnisse einer Mehrfachbeauftragung 
der Stadtwerke Bayreuth, dem Entwurf der Zillerplus Archi-
tekten und Stadtplaner, wurde der vorliegende Bebauungs-
planentwurf eines Urbanen Gebietes (MU) erstellt. Als Art 
der baulichen Nutzung sind schwerpunktmäßig Wohnnut-
zungen sowie untergeordnet sozial-kulturelle und gewerb-
liche Nutzungen vorgesehen. Folgende Nutzungen sollen 
aus städtebaulichen Gründen ausgeschlossen werden: Ver-
gnügungsstätten, Tankstellen, Ferienwohnungen. Diese sind 
nicht gebietsverträglich und würden zu nicht gewünschten 
Störeffekten und Spannungen im Planumfeld führen.
Der Bayreuther Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.05.2024 

der vorliegenden Planung zugestimmt und die Verwaltung 
mit der Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. 
§  3 Abs.  2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 
i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB beauf-
tragt. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplan-Entwurfs liegen fol-
gende Flurstücke der Gemarkung Bayreuth (TF = Teilfläche) 
mit den Nummern:
974/1 TF; 974/2 TF; 1134 TF; 1139/3; 1139/4; 1139/6 TF; 
1139/7 TF; 1139/8; 1139/9; 1139/10; 1139/11; 1476/2 TF; 
1477/8 TF; 1478 TF; 1602 TF. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 3/21 im beschleunigten Verfahren gem. § 13a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB erfolgt. Die Voraussetzungen für dieses Ver-

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT AN DER BAULEITPLANUNG
Bebauungsplanverfahren Nr. 3/21 „Urbanes Wohnen Am Sendelbach“ 

(Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 9/75 TB Parkhaus,  
Nr. 9/75 TB Mistelbach, Nr. 9/93 und Nr. 9/93a)

im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB
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fahren sind gegeben. Die hierfür wesentlichen Gründe sind, 
dass der Bebauungsplan eine baulich intensivere Nutzung 
einer innerstädtischen, bisher städtebaulich untergenutzten 
Brachfläche ermöglicht, die bisher planungsrechtlich nur als 
Parkhaus genutzt werden darf (s. B-Plan Nr. 9/93a). Durch die 
planungsrechtliche Umwidmung dieser bisher als Stellplatz-
anlage genutzten Fläche in ein MU kann ein städtebaulicher 
Mehrwert erzielt werden. Es wird somit Flächenrecycling be-
trieben. Der Bebauungsplan vermeidet durch eine höhere 
bauliche Dichte eine Neuversiegelung der Landschaft am 
Ortsrand (Innenentwicklung vor Außenentwicklung). 

Der Bebauungsplanentwurf Nr. 3/21 vom 18.05.2021, zuletzt 
geändert am 22.04.2024, wird mit einer Begründung (inkl. 
Anlagen) in der Zeit vom
 

17.06.2024 bis einschließlich 17.07.2024
  
auf folgender Internetseite veröffentlicht:

https://www.o-sp.de/bayreuth/plan/beteiligung.php

Es wird darauf hingewiesen, dass

1. Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentli-
chungsfrist abgegeben werden können,
2. Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, 
bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden 
können,
3. nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung 
ist, und
4. die Unterlagen zusätzlich und parallel zur Veröffentli-
chung im Internet beim Stadtplanungsamt Bayreuth im 
Neuen Rathaus, 9. Obergeschoss - Öffentliche Planauflage, 
während der allgemeinen Dienststunden (Montag, Diens-
tag und Donnerstag von 08.00 bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 
08.00 bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr) öf-
fentlich zu jedermanns Einsicht ausgelegt werden.
 
Während der o.g. Frist besteht Gelegenheit zur Erörterung 
der Planung. Gerne können Fragen telefonisch oder per E-
Mail gestellt werden.

Wenn eine persönliche Einsichtnahme und Erörterung der 
Planung in der Öffentlichen Planauflage gewünscht wird, 
wird um telefonische Terminvereinbarung unter der Tele-
fonnummer 0921/25-1660 gebeten. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes stehen für Auskünfte 
grundsätzlich Montag bis Freitag jeweils vormittags von 
08.00 bis 12.00 Uhr und bei Bedarf am Nachmittag gerne zur 
Verfügung.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung wird ebenfalls im Inter-
net (https://www.o-sp.de/bayreuth/plan/beteiligung.php) 
veröffentlicht und zusätzlich ausgelegt.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem Bayerischen 
Datenschutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt https://www.o-sp.de/
bayreuth/datenschutz.

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, 
deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 
kann, werden zur Beteiligung an der Bauleitplanung gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB die Unterlagen elektronisch bereitgestellt. 
Die Mitteilung hierüber erfolgt ebenfalls elektronisch. 
 
 
Bayreuth, den 07.06.2024
STADT BAYREUTH

   Planungs- und Baureferat:
gez. Thomas Ebersberger     gez. U. Kelm
Oberbürgermeister Ltd. Baudirektorin

Ausschreibungen – auch per Newsletter!

Städtische Ausschreibungen finden Sie auch online un-
ter www.ausschreibungen.bayreuth.de. Dort können Sie 
sich zudem für den Newsletter anmelden, der Sie umge-
hend darüber informiert, wenn neue Ausschreibungen 
der Stadt Bayreuth veröffentlicht sind.

https://www.o-sp.de/bayreuth/datenschutz
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a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):
 Stadt Bayreuth
 Luitpoldplatz 13, D-95444 Bayreuth, 
 Telefon: +49 921 25-1675 ; Fax : +49 921 25-1701
 E-Mail: tiefbauamt@stadt.bayreuth.de 
 Internet: www.bayreuth.de

b) Vergabeverfahren:
 Öffentliche Ausschreibung, VOB/A 
 Vergabenummer: 59-2024

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur 
     Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:
 Zugelassene Angebotsabgabe
 elektronisch

d) Art des Auftrags
 Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung
 NUTS-Code: DE242 - Bayreuth, kreisf. Stadt

f ) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose
 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße
 ca. 200 m3 Oberboden abtragen
 ca. 1810 m3 Boden lösen (Straße, Gehweg)
 ca. 150 m3 Boden lösen (Kanal, Grund-
   leitungen SSK)
 ca. 570 m  Verlegung PP-Rohr DN 150
 ca. 650 m3 pechhaltigen Asphalt 
   ausbauen
 ca. 2055 m3 Einbau Frostschutzmaterial
 ca. 3710 m2 Asphaltdeckenbau
 ca. 1100 m Betonbord
 ca. 600 m  Entwässerungsrinne 1-zeilig

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des 
Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
 ---

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe 
     Buchstabe f ) 
  Nein

i) Ausführungsfristen
 Beginn der Ausführung:   29.07.2024
  Fertigstellung oder Dauer der Leistung: 07.12.2024

j) Nebenangebote
 nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote
 nicht zugelassen

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:
 Vergabeunterlagen werden
  elektronisch zur Verfügung gestellt unter: 
 https://www.dtvp.de/Satellite/notice/
 CXP4YTRHSG3/documents

     Nachforderung
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit 
 Angebotsabgabe gefordert war, werden 
 nachgefordert.

o) Ablauf der Angebotsfrist: 
 am 27.06.2024 um 10:00 Uhr
     Ablauf der Bindefrist:
 am 26.07.2024

p) Adresse für elektronische Angebote
 https://www.dtvp.de/Satellite/notice/
 CXP4YTRHSG3

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
 Deutsch

r) Zuschlagskriterien
 siehe Vergabeunterlagen

s) Eröffnung: 
 am       27.06.2024  um  10:00  Uhr
 Ort:  Stadt Bayreuth, Tiefbauamt, Zimmer 1006,
 Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth

 Personen, die bei Eröffnung anwesend sein dürfen:
 Bieter und deren Bevollmächtigte

t) geforderte Sicherheiten: 
 siehe Vergabeunterlagen

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen
     und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in 
     denen sie enthalten sind
 siehe Vergabeunterlagen

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften:
 Gesamtschuldnerisch haftend mit bevoll-
 mächtigtem Vertreter

w) Nachweis zur Eignung
 Präqualifizierte Unternehmen führen den Nach-
 weis der Eignung durch den Eintrag in die Liste 
 des Vereins für die Präqualifikation von Bauunter-
 nehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Ein-
 satz von Nachunternehmen ist auf gesondertes 
 Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YTRHSG3/documents
https://www.dtvp/Satellite/notice/CXP4YTRHSG3
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  sind oder die Voraussetzung für die Präqualifika-
 tion erfüllen. 
 Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als 
 vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Ange-
 bot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung 
 zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachun-
 ternehmen sind auf gesondertes Verlangen die 
 Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind 
 die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die 
 Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste 
 des Vereins für die Präqualifikation von Bauunter-
 nehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt 
 werden. 
 Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
 Eigenerklärungen (auch die der Nachunterneh-
 men) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage 
 der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genann-
 ten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu be-
 stätigen. 
 Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache 

 abgefasst sind, ist eine Übersetzung in deutscher 
 Sprache beizufügen.
 Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) 
 ist erhältlich unter:
 https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/ 
 bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_ 
 vergabe_bauauftraege_formblatt_124_eigen 
 erklaerung.pdf

 und liegt den Vergabeunterlagen bei

 Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis 
 seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a 
 Abs. 3 VOB/A zu machen: 
 ---
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße:
 Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A).
 Regierung von Oberfranken, VOB-Stelle,
 Ludwigstraße 20, D-95444 Bayreuth
 Tel.: 0921/604-1560 oder -1596, 
 Fax: 0921/604-1664

Im Rahmen  des Baugenehmigungsverfahrens  für das 
Grundstück  Wendelhöfen 14   (Flur-Nr.  3808/2  der Gemar-
kung Bayreuth) in Bayreuth wird gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 
5 BayBO bekannt gemacht, dass der Bauantrag  (Eingangs-
vermerk vom 02.05.2024) für einen  Wohnhausumbau mit 
3 Wohneinheiten und die Erweiterung eines Wintergartens 
mit Dachterrasse mit Bescheid vom 28.05.2024 im Rahmen 
eines baurechtlichen Verfahrens gemäß Art. 55 BayBO ge-
nehmigt worden ist.

Das Vorhaben entspricht, soweit dies im bauaufsichtlichen 
Verfahren zu prüfen war, den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften, sodass die Baugenehmigung zu erteilen war.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Rechtsmittel eines Drit-
ten gegen diesen Bescheid keine aufschiebende Wirkung 
hat (§ 212 a Baugesetzbuch – BauGB).

Die Baugenehmigung kann bei der Stadt Bayreuth (Bauord-
nungsamt, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth) während der 
allgemeinen Sprechzeiten oder gesonderter Terminverein-
barung (Tel. 0921/25-1274) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden beim

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
in 95444 Bayreuth, Friedrichstr. 16, 

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!

Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Perso-
nenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

Bayreuth, den 07.06.2024
STADT BAYREUTH

gez. Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Baugenehmigungsverfahren gemäß Art. 55 Bayer. Bauordnung (BayBO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588) für das Grundstück  

Wendelhöfen 14 in Bayreuth

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauftraege_formblatt_124_eigenerklaerung.pdf
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Amtsblatt - nächste Ausgabe

Die nächste  Ausgabe des Amtsblattes erscheint am 

Freitag, 28. Juni 2024

Der Bauausschuss hat am 07.05.2024 die Vergabe der nachstehend aufgeführten Lieferleistung beschlossen: 

Lieferleistung     Firma  Vergabedatum

Beschaffung von zwei Transportern mit Ladepritsche MAN Truck & Bus Deutschland GmbH,  15.05.2024
      Vertriebsregion Süd, Verkauf Truck Nürnberg,
      Vogelweiherstraße 105, 90441 Nürnberg 

Vergabe von Lieferleistungen durch den Stadtbauhof der Stadt Bayreuth


